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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Vermeidung, 
Wiederverwendung, Verwertung und das Einsammeln und 
Befördern von Abfällen in der Gemeinde Pullach i. Isartal 

(Abfallwirtschaftssatzung – AWS) 
 

Vom  
 
 
Die Gemeinde Pullach i. Isartal, nachfolgend kurz „Gemeinde“ genannt, erlässt aufgrund 
 
a) des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes (BayAbfG) in 

Verbindung mit der Rechtsverordnung des Landkreises München zur Übertragung der 
Aufgabe „Einsammeln und Befördern von Abfällen“ auf die Städte Garching b. 
München und Unterschleißheim, die Gemeinden des Landkreises München und den 
Zweckverband München-Südost (Übertragungsverordnung - ÜVO) 
  

und 
 
b) des Art. 7 Abs. 1 BayAbfG in Verbindung mit Art. 23, Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und 

Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO)  
 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung vom 04.02.2015 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 17 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 17 
Häufigkeit und Zeitpunkt der Restmüll-, Bioabfall- und Papierabfuhr im Holsystem 

 
(1) Der Restmüll, inklusive Restmüll aus Pflegetonnen und Abfälle zur Beseitigung von 

hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen, wird zweiwöchentlich abgeholt. Für Abfälle zur 
Beseitigung von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen sowie für Pflegegroßraumtonnen 
kann eine wöchentliche Leerung gegen eine zusätzliche Gebühr beantragt werden. 

 
(2) Die Bioabfälle werden in den Monaten März bis November wöchentlich, in den 

Monaten Dezember bis Februar zweiwöchentlich abgeholt. 
 
(3) Die Papierabfälle werden vierwöchentlich abgeholt. Für Papierabfälle kann eine 

zweiwöchentliche Leerung gegen eine zusätzliche Gebühr beantragt werden. 
 
(4) Der für die Abholung in den einzelnen Teilen des Gemeindegebietes vorgesehene 

Wochentag wird von der Gemeinde bekanntgegeben. Fällt der vorgesehene 
Wochentag auf einen Feiertag, so erfolgt die Abholung in der Regel am folgenden 
Werktag. Muss der Zeitpunkt der Abholung verlegt werden, wird dies 
bekanntgegeben.“ 
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§ 2 
 
 Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Pullach i. Isartal, den  
 
 
Gemeinde Pullach i. Isartal  
 
 
 
 
Susanna Tausendfreund 
Erste Bürgermeisterin 


